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VfGG §85 Abs2 / Fremdenpolizei

Rechtssatz

Folge

Interessenabwägung

Ausweisung gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Mit dem Vollzug des Bescheides wäre "der Zweck der gegenständlichen Beschwerde vereitelt. Das Familienleben des

Beschwerdeführers wäre auf das schwerste geschädigt, und er würde nach seiner Ausweisung eine Arbeitsstelle unter

Berücksichtigung seines Lebensalters nur höchst erschwert wieder bekommen".
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